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1. Einleitung 

Das seit 1976 geltende Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (Opferentschä-
digungsgesetz - OEG) regelt Entschädigungsansprüche von Personen, die durch Gewalttaten ge-
sundheitliche Schäden erlitten haben. Seine Bestimmungen sind Ausfluss der Verantwortung des 
Staates, seine Bürger vor Schädigungen durch Gewalttaten zu schützen.1 

Nach § 1 OEG erhält derjenige, der im Geltungsbereich des Gesetzes oder auf einem deutschen 
Schiff oder Luftfahrzeug infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen, tätlichen Angriffs gegen 
seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr oder infolge gleichgestell-
ter Tatbestände (§ 1 Abs. 2 OEG) eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, wegen der ge-
sundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwen-
dung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes.  

In § 2 OEG sind Versagungsgründe geregelt. Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 OEG sind Leistungen zu ver-
sagen, wenn der Geschädigte die Schädigung verursacht hat oder wenn es aus sonstigen, insbe-
sondere in dem eigenen Verhalten des Anspruchstellers liegenden Gründen unbillig wäre, Ent-
schädigung zu gewähren. 

§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1-3 bestimmt weitere spezielle Versagungsgründe. Leistungen sind danach 
auch zu versagen, „wenn der Geschädigte oder Antragsteller 

1. an politischen Auseinandersetzungen in seinem Heimatstaat aktiv beteiligt ist oder war und 
die Schädigung darauf beruht oder 

2. an kriegerischen Auseinandersetzungen in seinem Heimatstaat aktiv beteiligt ist oder war 
und Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, daß die Schädigung hiermit in Zusammenhang 
steht, es sei denn, er weist nach, daß dies nicht der Fall ist, oder 

3. in die organisierte Kriminalität verwickelt ist oder war oder einer Organisation, die Gewalt-
taten begeht, angehört oder angehört hat, es sei denn, er weist nach, daß die Schädigung 
hiermit nicht in Zusammenhang steht.“ 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 OEG wird durch den Begriff der „Unbilligkeit“ geprägt, § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
OEG verwendet die Begriffe „politische Auseinandersetzung“ und „aktive Beteiligung“, die vom 
Gesetz ebenso wie der Begriff der Unbilligkeit nicht näher definiert werden. 

Im Folgenden wird die gesetzgeberische Entwicklung der Regelung der Versagungsgründe in § 2 
Abs. 1 OEG skizziert und die Auslegung der genannten unbestimmten Rechtsbegriffe durch 
Rechtsprechung und Schrifttum untersucht. Schließlich wird die aktuelle Reform des Opferent-
schädigungsrechts vorgestellt. 

 

                                     

1 Vgl. Brodöfel, Anne-Christina in: Geigel Haftpflichtprozess, Kap. 21 Öffentlich-rechtliche Ausgleichsansprüche, 
Rn. 194, beck-online. 
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2. Versagungsgründe nach § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG 

2.1. Gesetzgeberische Entwicklung des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG 

Die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG wurden 1993 mit Wirkung vom 1. Juli 1990 durch 
das Zweite Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten 
angefügt.2 In der Begründung zum Gesetzentwurf heißt es zum Anlass der Anfügung: 

  „Durch die Anfügung eines weiteren Satzes wird deutlich gemacht, daß sich durch die Erwei-
terung des persönlichen Geltungsbereichs neue Versagungssachverhalte ergeben können, die 
bisher nicht unter die bestehende Regelung des § 2 Abs. 1 subsumiert werden mußten. Des-
halb wurden beispielhaft weitere Versagungsgründe genannt.“3  

Im Gesetzentwurf war noch folgende Formulierung vorgesehen: 

  „Solche Gründe können insbesondere dann vorliegen, wenn die Schädigung auf Auswirkun-
gen kriegerischer oder politischer Auseinandersetzungen im Heimatstaat des Geschädigten, 
an denen der Geschädigte oder der Antragsteller beteiligt ist, beruht oder der Geschädigte o-
der der Antragsteller in die organisierte Kriminalität verwickelt ist oder einer Organisation 
angehört, die Gewalttaten begeht.“4 

Erst in der Ausschussberatung wurde die nunmehr gültige Fassung des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG in 
Form der Nummerierung einzelner Versagungsgründe formuliert und teilweise eine Beweis-
lastumkehr angeordnet. Die so gefundene Regelung wird folgendermaßen begründet:  

  „Die vorgeschlagene Fassung verstärkt das im Regierungsentwurf Gewollte. Sie vermeidet ins-
besondere eine einschränkende Interpretation und verlagert in den genannten Fällen die Be-
weislast auf den Betroffenen. Dies ist zumutbar und sachgerecht, weil es der Verwaltung 
sonst regelmäßig schwerfallen würde, positiv einen Zusammenhang der konkreten Gewalttat 
mit den genannten Tatbeständen festzustellen.“5 

 

                                     

2 Artikel 1 und 7 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten vom 21. Juli 1993 (BGBl. I 1993, S. 1262). 

3 Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Ent-
schädigung für Opfer von Gewalttaten, Bundestagsdrucksache 12/4889 vom 10. Mai 1993, S. 7. 

4 Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Ent-
schädigung für Opfer von Gewalttaten, Bundestagsdrucksache 12/4889 vom 10. Mai 1993, S. 5. 

5 Beschlußempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung (11. Ausschuß) zu dem […] 
Gesetzentwurf der Bundesregierung - Drucksachen 12/4889, 12/4991 - Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Än-
derung des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten [und Gesetzentwürfen der Oppositions-
fraktionen], Bundestagsdrucksache 12/5182 vom 15. Juni 1993, S. 16. 
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2.2. Auslegung und praktische Bedeutung der Regelung 

Unklar bleibt, ob die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 OEG geregelten speziellen Fälle vorrangig zu 
prüfende Fallgestaltungen nach der Art einer Qualifikation darstellen sollen oder ob es sich le-
diglich um beispielhafte Konkretisierungen im Sinne einer Typisierung des abstrakten Begriffs 
der „Unbilligkeit“ handelt.6 Der Gesetzgeber der 12. Wahlperiode deutet jedenfalls in der Begrün-
dung die Auffassung an, dass die beispielhaft genannten weiteren Versagungssachverhalte vom 
Begriff der Unbilligkeit in § 2 Abs. 1 Satz 1 OEG nicht notwendigerweise umfasst seien. 

Die sozialgerichtliche Rechtsprechung scheint davon auszugehen, dass es sich bei den in § 2 Abs. 
1 Satz 2 OEG aufgeführten Tatbestände um besondere Ausprägungen der Unbilligkeit nach § 2 
Abs. 1 Satz 1 OEG handelt. Diese Vermutung legt ein Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Saar-
land aus dem Jahr 1999 nahe, das sich zum wesentlichen Inhalt des Gedankens der Unbilligkeit 
äußert: 

  „Sowohl die Aufzählung in § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG als auch die allgemeine Unbilligkeitsklau-
sel in § 2 Abs. 1 Satz 1 OEG meinen im wesentlichen die Fälle, bei denen ein Beteiligter typi-
scherweise Opfer eines tätlichen Angriffs in einem Umfeld allgemeiner Rechtsfeindlichkeit 
werden kann. Eine Entschädigung ist wegen Unbilligkeit zu versagen, wenn eine Tat milieu-
bezogen ist. Allerdings sind nicht nur milieubezogene Taten vom Schutz des OEG auszu-
schließen, sondern auch solche Taten, bei denen die Eigenarten des Einzelfalles eine staatli-
che Hilfe als sinnwidrig und damit als ungerecht erscheinen lassen. Dazu zählen namentlich 
die Fälle der selbstgeschaffenen Gefahr.“7 

Ober- und höchstrichterliche sozialgerichtliche Rechtsprechung, die sich auf die Bestimmung 
des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG stützt, ist allerdings nicht ersichtlich. Gelegentlich geprüft wird ledig-
lich die Frage einer möglichen Zugehörigkeit zur organisierten Kriminalität im Sinne des § 2 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 OEG.8 

Es muss insoweit davon ausgegangen werden, dass die Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG in 
den fast 30 Jahren ihres Bestehens keine nennenswerte praktische Relevanz für die Rechtspre-
chung hatte. Insbesondere finden sich keine Ausführungen zur Auslegung der in § § 2 Abs. 1 
Nr. 1 OEG verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe „aktiv beteiligt“ und „politische Auseinan-
dersetzung“. Auch die Kommentarliteratur und das sonstige Schrifttum haben diese Begriffe und 
die Frage ihrer Auslegung soweit ersichtlich nicht aufgegriffen.  

Behn, damaliger Richter am Landessozialgericht Baden-Württemberg, befasst sich 1994 in einem 
zweiteiligen Aufsatz zwar recht ausführlich mit den durch das Zweite Gesetz zur Änderung des 
Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten eingeführten Neuregelungen im 

                                     

6 Vgl. Ehinger, Hans Peter, Kriterien zur Erfassung und Bewertung ausschlußrelevanten Opferverhaltens im Be-
reich des § 2 Abs. 1 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Konstanzer Disserta-
tionen, Band 116, Konstanz 1986, S. 34 ff., der eine solche typisierende Bildung von Fallgruppen zumindest 
durch die Rechtsprechung für erforderlich hält. 

7 LSG Saarland, Urteil vom 22. Juli 1999 - L 5 b Vg 5/97, Rn. 46 (zitiert nach juris). 

8 Vgl. z.B. LSG Bayern, Urteil vom 5. April 2005 - L 15 VG 4/, Rn. 36 (zitiert nach juris). 
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Recht der Gewaltopferentschädigung bei Gewalttaten gegen Ausländer und behandelt in diesem 
Zusammenhang auftretende Auslegungsfragen.9 Auf die hier in Rede stehenden unbestimmten 
Rechtsbegriffe und deren Auslegung geht er aber nicht ein.  

 

3. Versagungsgründe nach § 2 Abs. 1 Satz 1 OEG  

Gegenstand der sozialgerichtlichen Rechtsprechung sind demgegenüber zumeist Fragen der Mit-
verursachung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 OEG) oder sonstiger insbesondere im Verhalten des 
Verletzten liegender Gründe für eine Unbilligkeit einer Entschädigung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Alterna-
tive 2 OEG).  

Zwar stellt nach der Kommentarliteratur die Mitverursachung gegenüber dem Ausschlussgrund 
der Unbilligkeit einen „Sonderfall“ dar, der deshalb vorrangig zu prüfen sei,10 andererseits geht 
aus dem Wortlaut des § 2 Abs. 1 Satz 1 OEG hervor, dass es sich bei der Mitverursachung eben-
falls um einen Tatbestand der Unbilligkeit handelt.  

Das Bundessozialgericht (BSG) hat im Opferentschädigungsrecht die bewusste oder leichtfertige 
Selbstgefährdung in Fällen einer hohen Gefahr immer als Leistungsausschlussgrund beurteilt: 

  „Ein Hauptzweck des § 2 Abs 1 OEG ist es gerade, diejenigen von der Versorgung auszu-
schließen, die sich selbst bewußt oder leichtfertig in hohem Maße gefährden und dadurch ei-
nen Schaden erleiden. Wer bewußt oder leichtfertig ein hohes Risiko eingeht, hat die Folgen 
selbst zu tragen; das Opferentschädigungsrecht schützt ihn dann nicht.“11 

Beispielsfälle, in denen die Rechtsprechung die Unbilligkeit einer Entschädigung angenommen 
hat, sind der Kommentarliteratur zu entnehmen.12 

Dabei wird regelmäßig auch auf das Kriterium der Vergleichbarkeit der Missbilligung des tätli-
chen Angriffs mit dem Grad des selbstschädigenden Verhaltens abgestellt. Das Bundessozialge-
richt führt in einer Entscheidung aus dem Jahr 1989 aus: „Soll der Leistungsausschluß einen 

                                     

9 Behn, Michael, Anspruch des Ausländers auf Gewaltopferentschädigung - Zum Zweiten Gesetz zur Änderung 
des Gesetzesüber die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 21. Juli 1993, in: ZfS 1993 S. 289-306 und 
321-335 (325 f.). 

10 Petri-Krammer in: MAH SozR, Teil J. Soziale Entschädigung § 34 Soziales Entschädigungsrecht Rn. 62; Brodö-
fel, Anne-Christina in: Geigel Haftpflichtprozess, Kap. 21 Öffentlich-rechtliche Ausgleichsansprüche, Rn. 206 f., 
beck-online. 

11 BSG, Urteil vom 18. Oktober 1995 - 9 RVg 5/95, Rn. 15, Rn. 16 mit weiteren Nachweisen (zitiert nach juris); 
ebenso zuletzt Landessozialgericht (LSG) Berlin-Brandenburg, Urteil vom 10. Mai 2022 - L 11 VG 44/14, amtli-
cher Leitsatz 2. 

12 Vgl. z.B. Brodöfel, Anne-Christina in: Geigel Haftpflichtprozess, Kap. 21 Öffentlich-rechtliche Ausgleichsan-
sprüche, Rn. 207 mit zahlreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung, beck-online. 
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Sinn haben, kann nur ein Verhalten in Betracht kommen, das von der Rechtsordnung in ähnli-
cher Weise wie das des Angreifers mißbilligt wird.“13 

 

4. Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts 

4.1. Einführung des SGB XIV 

Die Bestimmungen des Opferentschädigungsgesetzes werden durch das Gesetz zur Regelung des 
Sozialen Entschädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 mit Wirkung vom 1. Januar 2024 aufge-
hoben.14 Zeitgleich tritt das Vierzehnte Buch Sozialgesetzbuch - Soziale Entschädigung (SGB 
XIV) in Kraft. Es soll die Entschädigung von Weltkriegsopfern und von Opfern von Gewalttaten 
zusammenfassen und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen und neuer wis-
senschaftlicher Erkenntnisse im Recht der sozialen Sicherung einen bürgernahen Zugang zu den 
Leistungen der sozialen Entschädigung eröffnen.15  

Damit richtet sich die soziale Entschädigung für Opfer von Gewalttaten ab 1. Januar 2024 allein 
nach den Vorschriften des SGB XIV. Auch Personen, die in der Zeit vom 16. Mai 1976 bis 31. De-
zember 2023 geschädigt worden sind, erhalten, Leistungen nach den neuen Bestimmungen, wenn 
die Voraussetzungen nach dem Opferentschädigungsgesetz in der zum Tatzeitpunkt geltenden 
Fassung erfüllt waren (§ 138 Abs. 1 SGB XIV). 

 

4.2. Versagungsgründe 

§ 17 SGB XIV regelt wie § 2 OEG die Fälle, in denen Leistungen der Sozialen Entschädigung zu 
versagen sind oder versagt werden können:  

„(1) Leistungen sind zu versagen, wenn es aus in dem eigenen Verhalten der Antragstellerin 
oder des Antragstellers liegenden Gründen unbillig wäre, Leistungen der Sozialen Entschädi-
gung zu erbringen. 

(2) Leistungen können ganz oder teilweise versagt werden, wenn Geschädigte es unterlassen 
haben, das ihnen Mögliche und Zumutbare zur Aufklärung des Sachverhalts und zur Verfol-
gung der Täterin oder des Täters beizutragen.“ 

§ 17 Abs. 1 SGB XIV entspricht mithin in der Formulierung dem § 2 Abs. 1 Satz 1 Alternative 1 
OEG. Die 1993 eingeführten besonderen Versagungsgründe des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG wurden in 

                                     

13 BSG, Urteil vom 6. Dezember 1989 - 9 RVg 2/89, Rn. 11 (zitiert nach juris). 

14 Artikel 58 Nr. 15 in Verbindung mit Artikel 60 Abs. 7 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungs-
rechts vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 2019, S. 6252). 

15 Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts, 
Bundestagsdrucksache 19/13824 vom 9. Oktober 2019, S. 2. 
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die Neuregelung nicht übernommen. § 17 Abs. 2 SGB XIV entspricht im Wesentlichen dem bis-
herigen § 2 Abs. 2 OEG. 

Der Gesetzgeber begründet die Regelung wie folgt: 

  „Leistungen sind auch weiterhin zu versagen, wenn ihre Erbringung mit Rücksicht auf das 
eigene Verhalten der antragstellenden Person unbillig wäre. Es genügt ein mittelbarer Zusam-
menhang zwischen dem Verhalten der geschädigten Person und dem schädigenden Ereignis. 
Die geschädigte Person muss nicht selbst eine wesentliche Bedingung für den Eintritt der 
Schädigung gesetzt haben. Die Norm erfasst etwa den Fall, dass die Gewalttat verübt wird, 
während die geschädigte Person selbst eine Straftat begeht. Erfasst werden auch sogenannte 
„Milieu-Taten“, also Fälle, in denen sich die geschädigte Person als Zuhälter, Rauschgift-
händler oder sonst in krimineller Weise betätigt und dabei Opfer einer Tat wird, für die auf 
solchen Gebieten ein besonderes Risiko besteht, etwa einer Gewalttat, die der Rivalität unter 
Konkurrenten entspringt. Eine Versagung von Leistungen kommt zudem in Betracht, wenn 
das Opfer sich bewusst selbst gefährdet hat, z. B. durch Reisen in gefährliche Gebiete im Aus-
land, insbesondere wenn dort Krieg, Bürgerkrieg oder vergleichbare Zustände herrschen. Ein 
auf einer Erkrankung, etwa einer Alkoholabhängigkeit, beruhendes Verhalten vermag die Un-
billigkeit nicht zu begründen.  

  Die in § 2 Absatz 1 Satz 2 OEG genannten Fälle der Leistungsversagung werden vom allge-
meinen Begriff der Unbilligkeit erfasst.“16 

Damit nimmt der Gesetzgeber der 19. Wahlperiode ausdrücklich Abstand von der in der Geset-
zesbegründung zu § 2 Absatz 1 Satz 2 OEG angedeuteten Auffassung, die dort geregelten Sach-
verhalte könnten vom Begriff der Unbilligkeit nicht erfasst sein (s.o. Punkt 4, S. 5). Der Verzicht 
auf die Überführung des § 2 Abs. 1 Satz 2 OEG in die Neuregelung des § 17 SGB XIV erscheint 
mit Blick auf die fehlende praktische Relevanz der Bestimmung konsequent. 

*** 

                                     

16 Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts, 
Bundestagsdrucksache 19/13824 vom 9. Oktober 2019, S. 178. 
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